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POLIZEIBERICHT

Serie von Einbrüchen
SCHWANDORF.AmMontagvormittag
wurden bei der Polizei Schwandorf
zweiweitere Einbrüche bekannt, die
mit Einbrüchen amWochenende im
Zusammenhang stehen dürften.Wa-
ren am Samstag und Sonntag ein Ge-
tränkemarkt in der Andreas-Schus-
ter-Straße inWackersdorf, das Sport-
heim des FC Eintracht in Schwandorf
sowie ein Teppichgeschäft in der Re-
gensburger Straße in Schwandorf be-
troffen, schlugen die Einbrecher nun
außerdem in einemweiteren Geträn-
kemarkt in der Lindenstraße und in ei-
nemKfz-Betrieb in derMax-Planck-
Straße zu. In beiden Fällenwurde dem
ersten Anschein nach nichts entwen-
det, allerdings entstand jeweils ein
Sachschaden von rund 1000 Euro.

Drei Verletzte bei Unfall
SCHWANDORF.Drei Personen, darunter
eine Achtjährige, wurden bei einem
Unfall amMontag gegen 7.55 Uhr an
der Einmündung der Ranawerkstraße
in die Klardorfer Straße verletzt. Der
Fahrer eines Skoda hat dort die Vor-
fahrt eines Toyota übersehen. Dabei
wurden der Verursacher, seine acht-
jährige Tochter sowie die Fahrerin des
Toyota leicht verletzt. Den Sachscha-
den schätzt die Polizei Schwandorf auf
rund 12 000 Euro.

Reklame demoliert
SCHWANDORF.Vermutlichmutwillig
dürfte die Reklamebeleuchtung eines
Optikladens amMarktplatz in
Schwandorf beschädigt worden sein.
Die Tatzeit liegt zwischen Samstag,
14 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. Der Scha-
den liegt bei rund 200 Euro.

Grablaternen beschädigt
SCHWANDORF. In der Zeit von Sonntag,
19 Uhr, bisMontag, 15 Uhr, sind am
kirchlichen Friedhof in Fronberg bei
rund 20 Gräbern die Grablaternen
mutwillig beschädigt worden. Der
Schadenwurde auf insgesamt rund
400 Euro geschätzt. Der oder die Täter
traten die Laternen vermutlichmit
den Füßen ein bzw. um, heißt es im
Polizeibericht.

Verkehrsunfallflucht
SCHWANDORF.Unfall nachAusweich-
manöver: AmMontag gegen 17.20 Uhr
befuhr eine Fraumit ihrem BMWdie
Libourne-Allee in Schwandorf in Rich-
tung Ettmannsdorf. AufHöhe von
Haus-Nummer 5 kam ihr ein Pkw auf
ihrem Fahrstreifen entgegen. Die Frau
konnte zwar einen Zusammenstoß
verhindern, prallte bei demAusweich-
manövermit ihrem BMWallerdings
gegen einen Betonblock neben der
Fahrbahn. Der Unfallverursacher
flüchtete von der Unfallstelle ohne an-
zuhalten. Nähere Angaben zu dem
Verursacher konntenweder die Ge-
schädigte, noch ihr Beifahrermachen.
Es ist lediglich bekannt, dass es sich
um einen grauen Pkwhandelte.
➜ Zeugenhinweise zu den Fällen erbittet
die Polizeiinspektion Schwandorf unter
der Telefonnummer (0 94 31) 4 30 10.
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KURZ NOTIERT

VlF-Fahrt nach Dresden
SCHWANDORF.Der VLF Schwandorf be-
sucht von Sonntag, 25.Mai, bis Diens-
tag, 27.Mai, das Gebiet umDresden.
Das Programmumfasst unter ande-
rem die Besichtigung der Porzellanma-
nufaktur inMeißen, der Burg König-
stein (Führung) und der Bastei , eine
Stadtbesichtigung inDresden, die Be-
sichtigung eines landwirtschaftlichen
BetriebsmitMilchviehhaltung, der
Deutschen Solarwelt, der FirmaCho-
ren, die eine Versuchsanlage zurHer-
stellung der Biokraftstoffen der 2. Ge-
neration (BTL) betreibt sowie auf der
Rückfahrt Besuch imWerk der Horsch
GmbH in Ronneburg. Reisepreis für
Fahrt, Eintritte und Führungen, Über-
nachtung imDoppelzimmer (HP)
rund 220 Euro. Umgehende Anmel-
dung unter Tel. (0 94 33) 89 61 01.

KLARDORF. Die im März 2006 begonne-
ne wissenschaftliche Gesundheitsstu-
die der TU München „Kinder als Ge-
sundheitsexperten“ wurde auf Grund
der positiven Ergebnisse um ein weite-
res Jahr verlängert. Projektleiterin Dr.
Monika Siegrist legte bei einemEltern-
abend der Grundschule Klardorf die
Ergebnisse vor und erläuterte die zwei-
te Stufe des Feldversuches.

In der zweiten Stufe sollen nun die
Ergebnisse vertieft werden. In Zusam-
menarbeit mit den beteiligten Schu-
len, Beratungsstellen und anderen Ins-
titutionen soll nun ein spezielles För-
derprogramm für übergewichtige und
adipöse Kinder durchgeführt und eva-
luiert werden. Dieses Programm um-
fasst zusätzlich 35 Unterrichtseinhei-
ten und beinhaltet Bewegungs- und
Ernährungsberatungsstunden sowie
verhaltenstherapeutische Elemente.

Entscheidendes Ziel sei die Eigen-
verantwortung der Kinder und die Un-
terstützung bei der dauerhaften Um-

setzung gesundheitsfördernden Ver-
haltens in der Schule und zu Hause.
Parallel dazu soll das bisherige Ge-
sundheitsprojekt bei den Kindern, die
bereits einbezogen, waren um weitere
zehn Projektstunden verlängert wer-
den. Ergänzend finden Elternabende
und Lehrerfortbildungen statt.

Es schloss sich ein Vortrag von Er-
nährungswissenschaftlerin Angelika
Meindl mit dem Thema „Gesund ko-
chen – trotz Berufstätigkeit“ an. (skg)

Grundschüler als Gesundheitsexperten
SCHULEDas Präventionspro-
jekt der TUMünchenmit
der Grundschule Klardorf
wird verlängert.

Dr. Monika Siegrist von der TU München leitete die Eltern zu praktischen Übungen an. Foto: skg
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GRUNDSCHULKINDER ALS GESUNDHEITSEXPERTEN

➤ Teilnehmer: An dem Projekt „Grund-
schulkinder als Gesundheitsexperten“
der TUMünchen haben acht bayerische
Grundschulenmit 826 Kindern teilge-
nommen.

➤ Ergebnisse: Erste Erfolge seien laut
Projektleiterin Monika Siegrist bereits
ein reduzierter Bauchumfang und eine
gesteigerte Leistungsfähigkeit bei über-
gewichtigen und adipösen Kindern. Dies

belege auch ein Fitnesstest, der zu Be-
ginn und am Ende der Studie abgehalten
wurde. Bei der Beweglichkeit, der Aus-
dauer und Koordination seien wesentli-
che Verbesserungen aufgetreten. Auch
wurde die Anzahl der Tage, an denen
Kinder mindestens 60Minuten körper-
lich aktiv waren imwöchentlichen
Durchschnitt von 4,5 auf fünf Tage ge-
steigert, so Siegrist.

SCHWANDORF/CHAM. Zu einem Fachge-
spräch in der Agentur für Arbeit
Schwandorf traf der CSU-Bundestags-
abgeordnete Stefan Müller, Obmann
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im
Ausschuss für Arbeit und Soziales,
stellvertretender Vorsitzender der Ar-
beitnehmergruppe der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion und Landesvorsitzen-
der der Jungen UNION Bayern, mit
dem Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit Schwan-
dorf, Joachim Ossmann, zusammen.
Zentrale Themen waren dabei die ak-
tuelle Arbeitsmarktentwicklung im
Bezirk Schwandorf und die zukünftige
Gestaltung der Zusammenarbeit der
Bundesagentur mit den Kommunen
nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, wie es in einer Presse-
mitteilung der CSUheißt.

Joachim Ossmann informierte da-
rüber, dass im Bezirk Schwandorf im
Januar 2008 mit einer Arbeitslosen-
quote von 6,3 Prozent der niedrigste
Stand seit 15 Jahren erreicht wurde.
Als Hauptgründe hierfür nannte Oss-
mann die gute wirtschaftliche Ent-
wicklung und das hervorragende En-
gagement der Unternehmer in der Re-
gion, denen es gelinge, Arbeitsplätze
zu sichern bzw. neue zu schaffen. Die

Arbeitsagentur habe mit ihrem perso-
nell verstärkten Arbeitgeberservice ei-
nen Teil zu diesem guten Ergebnis bei-
getragen. Diese Arbeit werde fortge-
setzt. „Die Arbeitsschwerpunkte 2008
sind weiterhin die Vermittlung von Ju-
gendlichen, Langzeitarbeitslosen und
von Frauen“, betonte Ossmann.

Das Bundesverfassungsgericht hat
mit seinemUrteil vomDezember 2007
die bisherige Zusammenarbeit der
Kommunen mit der Agentur für Ar-
beit in den sogenannten Arbeitsge-
meinschaften (kurz: ARGEn) für mit
dem Grundgesetz nicht vereinbar er-
klärt. Es hatte festgestellt, dass jeder
Träger seine Aufgaben für die Grundsi-
cherung der Bürger eigenverantwort-
lich wahrzunehmen hat. Bund, Länder
und Gemeinden müssen daher drin-
gend nach Lösungen suchen, wie die
Zusammenarbeit künftig organisiert
werden kann.

Bei dem Fachgespräch wurde daher
über künftige Organisationsformen
diskutiert. Die Verantwortlichen der
Arbeitsagentur erläuterten dabei ihre
bisherigen guten Erfahrungen bei der
Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen. Gemeinsam wurde überlegt, wie
diese positiven Erfahrungen unter Be-
achtung der Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts fortgeführt und auf
der Grundlage freiwilliger Kooperati-
onsvereinbarungen weiter entwickelt
werden können.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete
Stefan Müller sicherte zu, dass die Er-
gebnisse des Gesprächs bzw. die Infor-
mationen bei den zukünftigen Bera-
tungen der Bundespolitik berücksich-
tigt werden.

WeitereKooperation
vonKommunenund
Arbeitsagenturen
FACHGESPRÄCHCSU-Politiker
diskutiertenmit Vertretern
der Agentur für Arbeit nach
Grundsatzurteil des Bundes-
verfassungsgerichts zu AR-
GEn Lösungsmöglichkeiten.

Die Gesprächsteilnehmer MdB Klaus Hofbauer, Joachim Ossmann, MdB Stefan
Müller, die JU-Kreisvorsitzende Martina Englhardt, der JU-Bezirksvorsitzende
Alexander Fischer und weitere Vertreter der Agentur für Arbeit (von links) teil.

inn und Zweckman-
chermietrechtlicher

Vorschriften des gelten-
den BürgerlichenGesetz-
buches erschließen sich
auch Juristen oft nur
noch schwer. Einseitig
zu Lasten des Vermieters
verlängerte „asymmetri-
sche“ Kündigungsfristen
und die inweiten Teilen
bestehende faktische Un-
kündbarkeit desMiet-
verhältnisses führen
heute zu einer Art
„Zwangsehe“ des Vermietersmit sei-
nemMieter, aus der sich der Vermieter
nur schwer lösen kann, derMieter
aber leicht und schnell. Einer steigen-
den Zahl entnervter Vermieter steht ei-
newachsende Zahl sogenannter „Pro-
fimieter“ gegenüber –Mieter, die in
Kenntnis der „schlechten Karten“ des
Vermieters zumBeispiel versuchen,
unter Berufung auf angeblicheMängel
derWohnung oder Fehler in den vom
Vermieter erteilten Nebenkostenab-
rechnungen den Vermieter „im Preis
zu drücken“.

Diesen „Profimietern“ hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) jetzt einen
Dämpfer versetzt und entschieden,
dass vomMieter bewusst herbeige-
führte Unregelmäßigkeiten bei der
Zahlung vonMiete undNebenkosten
schuldhafte erhebliche Vertragsverlet-
zungen desMieters darstellen können,
welche die Kündigung desMietver-
trags rechtfertigen, ohne dass es einer
Abmahnung bedürfte.

Der Entscheidung lag folgender
Sachverhalt zugrunde: Der Kläger ist
seit 2003 Eigentümer derWohnung
der beklagtenMieter.Mit Schreiben
vom 8. November 2004 erteilte der Klä-
ger den Beklagten eine Betriebskosten-
abrechnung für das Jahr 2003, diemit
einer Nachforderung inHöhe von
1524,56 Euro endete und ab Januar
2005 einemonatliche Betriebskosten-
vorauszahlung von 191 Euro vorsah.
Die Beklagten verweigerten die Nach-
zahlung und „widersprachen“ der Ab-
rechnung. Sie zahlten auch keine hö-
hereMiete.Mit Schreiben vom
15. September 2005 kündigte der Klä-
ger daher dasMietverhältnis ordent-
lich. Am 25. Oktober 2005 zahlten die
Beklagten unter dem Eindruck der
zwischenzeitlich ausgesprochenen
Kündigung an denKläger einen Betrag
inHöhe von 1273,50 Euromit der Be-
stimmung „NachzahlungNebenkos-
ten 1-10/2005 unter Vorbehalt“.Mit
Schreiben vom 14. November 2005 er-

S teilte der Kläger den Be-
klagten eine Betriebskos-
tenabrechnung für das
Jahr 2004mit einer Nach-
forderung von 1448,03
Euro. Die Beklagten erho-
ben auch hiergegenwie-
der „formal“Wider-
spruch. Am 12. Dezem-
ber 2005 erbrachten sie –
wieder nur „unter Vorbe-
halt“ – Nachzahlungen
auf die Betriebskosten in
Höhe von 254,70 Euro.
Schließlichwurde es

demVermieter zu bunt: Er verklagte
dieMieter unter Berufung auf ihr Zah-
lungsgebaren und seine Kündigung
vom 15. September 2005 auf Räumung
undHerausgabe derWohnung.

Der BGH gab demVermieter in drit-
ter Instanz unter Hinweis auf § 573
Abs. 2 Nr. 1 BGB recht. Das Gericht
stellte zunächst fest, dass die Forde-
rungen des Vermieters nicht zu bean-
standen und dieMieter nicht berech-
tigt waren, Zahlungen zurückzuhal-
ten oder nur „unter Vorbehalt“ zu leis-
ten. Das schikanöse Verhalten derMie-
ter stelle eine erhebliche, schuldhafte
Pflichtverletzung dar, zumal einewirt-
schaftlichenNotlage derMieter nicht
bestand.

Wenn nämlichMieter dieMiete
oder den Betriebskostenvorschuss
ständig unpünktlich oder unvollstän-
dig zahlen, sei der Vermieter zur or-
dentlichen Kündigung desMietver-
hältnisses berechtigt, insbesondere
dann,wenn der Zahlungsrückstand
wie hiermehr als zweiMonatsmieten
entspreche.

Eine der Kündigung vorausgehen-
de Abmahnung durch denVermieter
sei nicht erforderlich gewesen, so die
Richter. Die ordentliche Kündigung
desMietvertrags setze nicht nur eine
erhebliche Pflichtverletzung, sondern
auch ein Verschulden desMieters vo-
raus. DerMieter habe es daher selbst
in der Hand, ob er demVermieter An-
lass zur Beendigung desMietverhält-
nisses bietet. Ein praktisches Bedürf-
nis für eine nochmalige Abmahnung
vor Ausspruch der Kündigung sei des-
halb nicht ersichtlich.

Die Entscheidung ist richtig! Nie-
mand zahlt gernmehr als ermuss.
Übertreiben darfman es aber auch
nicht. Unser sehrmieterfreundliches
Recht sollte den „Profimieter“ nicht
dazu verleiten zu „pokern“ und den
Bogen zu überspannen. „Mietfreies
Wohnen“ sieht unser Gesetz noch
nicht vor!

„Profimieter“ aufgepasst!
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ALLES WAS RECHT IST
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VON RECHTSANWALT
ALBIN SCHREINER,
BURGLENGENFELD
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